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t . Planun srechtliche Fe s t s et zun en
nach undesbaugesetz B au in der F6Esung vom 18.8. ~976

und §§ 1-24 der Baunutzungsverordnung(BauNVC) in der Fassung
vom 15.9.A975.

1 . Art und Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs.1 Ziff.1 BBauG
Siehe Plaoeintragl
Mit der Festsetzung "+D I1 ist ein enrechenbares Dechgeschoß
im Sinne von § 2 Bs.4 und 8 LEG zulässig.

2. Bauweise
§ 9 Abs .1 Ziff.2 BBauG
Siehe Pl enei nt r ag !

3. Stellung der baulichenknlagen
§ 9 Abs .1 Ziff.2 BBauG
Soweit die Stellung der baulichen Anlagen Buf den Grundstücken
eingetragen ist , ist sie verbindlich.

4. Sichtflächen
§ § Abs .1 Zlfr. 10 BBauG
Die ausgewiesenenSichtdreiecke sind von jeglicher sichtbe-
hindernder Nutzung ab 0 \70 m Höhe frf:dzuhal ten.

5. Geh-. Fahr- und Leitungsrechte
§ 9 Abs .1 Zi f f .21 BBauG
Die i ~ Plan eingetragenen Geh- . Fahr- und Lei t ung sr echt e dienen
der Ers chl i eßung der hinterliegenden Baugrundstücke. Die Inan-
spruchnahme der Flächen ist zwischen Eigentümer und Begüns t i g t en
durch eine G ~ u n d d i e n s t b a r k e i t zu regeln.

5. Pflanzgebot . ~

§ 9 hbs.1 Ziff.25 BBauG
Zur Ges t al t ung des Ortsrandes als übergang von der Si edl ung
in die freie Landschaft des Neckartales werden Pflanzgebote
für Baum- und Buschgruppen und eine Zone1für eine flächenhafte
Bepflanzung mit Obstbäumen oder sonstigen standortgerechten Laub-
bäumen festgesetzt. In den mit einem Pflenzgebot bel egt en Flächen
sind Stellplätze unzulässig.

B. Bauordnun srechtlicbe Festsetzun an
nach 111 der an es auordnung fur Baden-Württemberg( LBO) in der
Fassungvom 20.5.1972.
~ . Dachausbildung

Bauform , DLchneigung siehe Planeintrag!
Dachgauben sind nur bei .Steildächern (ab 40°) bis zu 1/3 der
Gebäudelängezulässig. Für die Dcchdeckungist dunkles nicht glän-
zendes t'laterial zu verwenden. Die Fes t s et zung "k e i.n Kniestock
gilt nur ab dem maximal zulässigen Geschoß.

2 . Farbgebune:
Zur farbllchen Gestaltung des zukünftigen Ortsrandes von Bühl
wi-rd festgesetzt, daß die Gebäude östlich der "PLanatrr-aße J.... ' ,

in g edeckt en Furbtönen der Ferbst uf en ocker. sand, braun, r o-
senholz zu halten sind.

3. Werbeanl sf;5 en
Werb eschr1ften sind auf den Fassaden anzubringen. Sel bs t leuch-
tende Buchstaben sind unzulässig.



.H .... gemaß § 2 Abs.( 1)

VERFAHRENSVERMERKE:

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS :

Die Aufstellung desBebauungsplaneswurde

nach Empfehlungsbeschluß des Ortschafts-

rates _BUHL .

am .16. .MAJ 1977

Bundesbauqesetz(BBauG) in der Fassung

vom 18.8.1976 l 8GBI. S. 2221 1 vom Ge·

meinderat der Universitätsstadt Tübingen

beschlossen

4. ÖFFENTLl CHE AUSLEGUNG :

Der Bebauungsplanentwurlmit Begründung

hat vom .J :<...JULI .J978 .. . . .. . .
bis 18.AUGUST 1978 . in T übinqen und

im Stadtteil .... BÜHL
öffentlic h ausgelegen.

5. SATZUNGSBESCHLUSS:

und am 6.AUGUST..J 9n . Der Bebauu ngsplanwurde gemäß§ 10

öffentlich bekanntgemacht.

2. BÜRGERBETEILIGUNG

Die Bürgerbeteiligung erfolgte gern. § 2a

Abs. 1 BBauG am .10.. AUGUST . 19n...

bzw. in der ZeitVOm 1.L8 ..- ,12..9 . 1927..

BBauG vom Gemeinderatder Universitäts-

stadt Tübingen na ch Empfehlungsbeschluß

des Ortschaftsrates ..23. .OKT. .1978 ....

als Satzungbeschlossen.

6. GENEHMIGUNG :

Der Bebauungsplan wurde durch Erl aß des

Reg. Präs.Tübingen gemäß§ 11 BBauG

am .6. JUNI 1979 . mit Er laß

3. AUSLEGUNGSBESCHLUSS:

Der Gemeinderat hat nach Empfehlungsbe -

schluß desOrtschaftsrates ..BUHL

am .6. .MÄRZ .. .l97B den Bebauungs·

plan als Entwurf und dessenöffentliche

Aush~gung beschlo ssen.

'-- ------ ~ . ----

Nr. . ....... . genehm igt .
13- 4313005.2 - 1128178

7. INK RA FTT RET EN:

Die Genehmigung des Bebauungsplanes wur-

de am ..1J JUlJ ....19.79 gemäß

§ 12 BBauG ortsüblichbekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachungwurde der Be-

bauungsplan rcchtsverbmd hch.



TÜBINGEN. DEN 10. FEIR. 1978
BÜRGERMEISTERAMT

\

STADTPLANUNG
.

/1rLru.-c-ccc:
STAOT BAUDIREKTOR

ÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT
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STADT ESSUNGSAMT

1Jtlf/i
STAD ERMESSUNGSDIREKTOR

KLAPPE=ÄNDERUNGEN LAUT GEMEINDERATS
BESCHLUSS VOM 23. OKTOBER 1978

CEi ~ E H M iGT MIT lfE1iFÜ",Ui,,,,

\'oM 6~ L ~ JJ- NR / ~ 2 <f ! 'ht_
f,' ~, G ' .ll~lG RÄSIDIUM TÜ!3INGEN
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 
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